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Beantwortung der Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion - Krankenstand (AF-0458/2019) 

Sehr geehrter Herr Walk, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
 
siehe Anlage 1 
 
 
zu 2. 
 
siehe Anlage 2 
 
 
zu 3. 
 
Krankenstand  
2016: 8,45% 
2017: 8,57% 
2018: 8,64% 
 
Die dargestellten Zahlen wurden aus den jährlichen Meldungen für die Krankenstatistik des 
Deutschen Städtetags entnommen. Erfasst wurden die Zahlen nach Kopfzahlen, sie sind also nicht 
vollzeitverrechnet. Nicht einbezogen sind Fehlzeiten durch Kuren, Reha-Maßnahmen, Arbeitsunfälle, 
Mutterschutz u.a. Beschäftigungsverbote. 
Die Berechnungen enthalten die Krankentage der Beamtinnen und Beamten sowie der 
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Tarifbeschäftigte. Auszubildende sind nicht mit abgebildet.  
zu 4. 
 
Eine Mitteilung der Gründe der Arbeitsunfähigkeit an den Arbeitgeber ist ausgeschlossen. Die nach 
ICD-Klassifizierung verschlüsselten Diagnoseschlüssel werden nur den Krankenkassen übermittelt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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